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Man kann sich entlassen lassen. Dann ist man komplett raus, mit der Gefahr nicht wieder
verbeamtet oder auch nur eingestellt zu werden.
Ich habe das gemacht. Trotz der Aussage von 2 Anwälten und der Rechtsberatung der GEW,
dass ich nie wieder eine Stelle bekommen würde.
Ich war nach meiner Entlassung erst ein Jahr an einer Privatschule, habe mich dann wieder
beim Land beworben. Im ersten Jahr war ich nur angestellt, wurde dann aber wieder
verbeamtet. Nach etwa einem weiteren Jahr auch „lebenslänglich“.
Ich bin jetzt im sechsten Jahr an meiner „neuen“ Schule.
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